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Alle Kartenformate

Ob SoftSPS, CNC-Steuerung, Industrie-Terminal, dezentrale 
I/O-Baugruppe oder intelligente Antriebssteuerung, jede auf 
einem PC-Standard basierende Anwendung lässt sich mit 
CIF-Karten für die industrielle Kommunikation ausrüsten. 

Diagnoseschnittstelle

Serielle RS-232-Schnittstelle zur externen Konfi guraton und 
Online-Diagnose.

LED-Statusanzeigen

Der Betriebszustand der CIF-Karte und die Kommunikations
aktivitäten auf der Feldbusschnittstelle werden angezeigt.

CIF – Communication Interface | CIF-Serie

CIF 60

PCMCIA

CIF 80

CompactPCI

CIF 104

PC/104

CIF 104P

PC/104+

CIF 104C

PCI-104

CIF PMC

PMC-Modul

Treiber

Der universell CIF-Device-Driver und die 
Funktionsbibliothek DRVTKIT stellen die 
Basis dar für die Realisierung der Feldbus-
Integration auf der Anwendungsebene 
unabhängig von der gewählten Hardware-
Plattform. Eine bereits einmal entwickelte 
Integration kann dann mit jedem verfüg-
baren Feldbus-System genutzt werden. 
Treiber für viele SoftPLCs sind vorhanden. 

Der CIF OPC-Server ist für jedes Feldbus-
System und alle Windows-basierenden 
Betriebssysteme verfügbar. 

Für viele Visualisierungssysteme existie-
ren bereits fertige Treiber mit denen die 
CIF-Karten direkt angesprochen werden 
können. 

Datenkommunikation | Feldbusse | Communication Interface
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Die Highlights

■ Dockingsstation für S-ATA -Festplatten kombiniert 
mit Kartenleser und 2-Port USB-Hub 

■ Standsicheres, pfi ffi ges und praktisches Design 

■ 64 verschiedene Speicherkartenformate lesbar

■ High-Speed -Datentransfer zum PC via USB 2.0

■ Ein-Tasten- Backup-Funktion

Dockingstation für S-ATA-Festplatten / USB-Hub mit Verlängerung
… pfi ffi ge Ideen für Ihr Labor

Bestellinfos und Datenblatt unter: www.plug-in.de/go/usb-hub 

Bestellinfo und Datenblatt unter: 
www.plug-in.de/go/sata-docking

USB 2.0 Repeater mit 4-Port-Hub
■ Gleichzeitiger Zugriff auf bis zu 4 USB-Geräte

■ Überbrücken Sie Entfernungen bis zu 12 m mit dem ange-
fl anschten 12 Meter USB-Kabel

■ Unterstützt Hi-Speed- (480 Mbps) und Full-Speed- 
(12 Mbps) USB-Geräte

■ Integriertes Kabel-Management-System

■ Überstrom-Schutz je Port

■ Konform mit USB 2.0 und USB 1.1 Standard

■ Anschluss am PC via USB-Stecker Typ A (Downstream)

■ Einfache Plug & Play-Installation

■ Serielle Datenübertragungsraten: 480 Mbps (Hi-Speed), 
12 Mbps (Full-Speed) und 1,5 Mbps (Low-Speed)

■ 3,3 V Versorgungsspannung

■ Kompatibel mit Windows und MAC Betriebssysteme

Der USB 2.0 Repeater mit 4-Port-Hub unterstützt Hi-Speed- 
(480 Mbps) und Full-Speed- (12 Mbps) USB-Geräte und läßt sich 
leicht installieren (Plug & Play). Er bietet die volle Funktionalität 
des „Universal Serial Bus“ und eignet sich für Tastaturen, Mäuse, 
Joysticks, Modems, Digitalkameras, Drucker, PC-Lautsprecher, 
Monitore und zahlreiche andere USB-Geräte. Untergebracht ist 
der Hub in einem sehr kompakten, platzsparenden Gehäuse mit 
angefl anschtem 12 m USB-Kabel. 

USB-Repeater/Hub

4 USB 2.0 Ports

■ Externes Netzteil im Lieferumfang (Primär: 100…240 VAC/
50/60 Hz, sekundär: 12 VDC/5 VDC, 2 A)

■ Qualitäts-USB-Kabel im Lieferumfang

Dockingstation für S-ATA-Festplatten

Übersicht der unterstützten Speicherkartenformate:

CF-Slot CF 1/CF 2/Extreme CF/Extreme III CF/Ultra II CF/HS CF/MD

MS-Slot MS/MS DUO/MS PRO/MS PRO DUO/MS MagicGate/MS MagicGate PRO/MS MagicGate DUO/ MS MagicGate PRO DUO/Extreme MS 
PRO/Extreme III MS PRO/Ultra II MS PRO/HS MS MagicGate PRO/HS MS MagicGate PRO DUO/MS ROM/MS Select

SD-Slot SD/ Mini SD/ Extreme SD/Extreme III SD/Ultra II SD/MMC 1/MMC 2/MMC 4.0/RS MMC/HS RS MMC/ MICRO SD(T FLASH)

XD-Slot XD/SM

Spezifi kationen

■ Kartenleser mit CF-Slot, SD-Slot, XD-Slot und 
MS-Slot (Mini-SD- und T-Flash/Micro-SD-Karten erfor-
dern einen geeigneten Adapter) 

■ Kompatibel mit USB 1.1, USB 2.0, S-ATA I und S-ATA II

■ USB 2.0 Hi-Speed-Datentransferrate bis 480 Mbps

■ S-ATA II Datentransferrate bis max. 3 Gbps 

■ Unterstützt alle 2,5“ und 3,5“ S-ATA Festplatten 
bis 1 TB 

■ Tausch der Festplatten bei eingeschalteter Dockingstation 
möglich („Hot-Swappable“)

■ Plug & Play-Installation unter Windows 98SE/Me/2000/XP 
und Vista sowie MAC OS 9.x oder höher

■  Unterstützt OTB-Funktion und SDHC-Karten

■ Ein-/Aus-Schalter und Power-LED 

Für die Dockingstation stehen standardmäßig vier 
Laufwerksbuchstaben zur Verfügung. USB-Stick- und 
Festplattenlaufwerke werden nur angezeigt wenn sie verbun-
den sind. Es können gleichzeitig vier Kartenlese-Laufwerke, 
ein S-ATA-Laufwerk und zwei USB-Sticks angezeigt werden. 
Der Zugriff auf die Daten vom PC erfolgt über eine schnelle 
USB 2.0 Verbindung. Ein externes Netzteil gewährleistet den 
zuverlässigen Betrieb der Dockingstation. 

PI-USB-4-12

Dockingstation für S-ATA-Festplatten
PI-1004B

(Festplatten nicht im Lieferumfang der Dockingstation)

Datenkommunikation | PC-Zubehör | USB-Geräte

2,5“

3,5“
oder
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VGA, DVI, Docking-Station

Bestellinfos und Datenblätter unter: www.plug-in.de/go/usb-graphik

USB 2.0 Docking-Station
■  Standard-VGA-Port (15pol. Sub-D)

■  Monitoraufl ösung von 800 x 600 bis 
1920 x 1200 Pixel 

■ 10/100 Mbps Ethernet-Port  

■  4-Port USB-Hub (mit Netzteil)

■  Mikro-Eingang, Lautsprecher-Ausgang

UVAD200 UDA200

USB 2.0USB 2.0 zuzu

„Extended“-Modus (Standard-Einstellung)

Standardmäßig arbeitet der zweite Monitor als Erweiterung des 
Hauptbildschirms (primärer Desktop). Die relative Anordung 
des erweiterten Desktops können Sie in den Systemeinstellungen 
ändern.

„Mirror“-Modus

In diesem Modus wird der Windows-Desktop auf den Zweit-
Monitor dupliziert (gespiegelt), d. h. Sie sehen den gleichen 
Inhalt am Haupt- und Zweit-Monitor. Die Aufl ösung des 
Zweit-Monitors richtet sich nach der des Haupt-Monitors. 
Sollte die gewünschte Aufl ösung nicht dargestellt werden 
können erscheint eine Warnmeldung mit dem Vorschlag einer 
sinnvollen Bildschirmaufl ösung.

Der einfachste Weg Ihren Desktop zu erweitern!

Erweitern Sie Ihren Laptop oder Desktop-Computer 
mit einem zweiten Monitor ohne das Gehäuse öffnen zu 
müssen. Windows erkennt den USB-Adapter wie eine 
zusätzliche Graphikkarte. Mit einer Aufl ösung von bis zu 
2048 x 1280 bei 32bit Farbtiefe eröffnen sich vielfältige 
Anwendungsmöglichkeiten wie:

■ Keine überlappenden Fenster mehr z.B. beim Arbeiten mit 
mehreren Tabellen

■ Neue Freiheiten in der Bildbearbeitung durch Nutzung des 
Zweit-Monitors als Paletten-Monitor

■ Für Ihre Präsentation: gleicher Inhalt am Laptop und 
Beamer im „Mirror“-Modus

Patentierte Technologie erlaubt Graphik-

Performance, die mit der von Standard-

Graphikkarten vergleichbar ist!

UVA200

Treiber-Unterstützung für Windows 2000 SP4, Windows XP SP2, Windows Vista (32 bit)

USB 2.0 DVI-Adapter
■ DVI-I-Port (incl. DVI-zu-VGA-

Adapter) 

■  Monitoraufl ösungen bis 1600 x 1200 
(DVI) bzw. bis 2048 x 1280 (VGA) 

■ Bis zu 6 Displays (unter Vista)

USB 2.0 VGA-Adapter
■  Standard-VGA-Port (15pol. Sub-D)

■  Monitoraufl ösung von 640 x 480 bis 
1920 x 1200 Pixel 

■ Unterstützt Standby- und Ruhe-Modi

■ Plug & Play-Installation

Datenkommunikation | PC-Zubehör | USB-Graphikadapter
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Allgemeine Geschäftsbedingungen

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Firma PLUG-IN Electronic GmbH

I. Geltungsbereich

 Alle unsere auch künftigen Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich unter Zu grun de le gung dieser 
Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von un se ren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 
abweichende Bedingungen des Käufers, de nen hiermit ausdrücklich widersprochen wird, haben keine Gültigkeit.

II. Angebot, Bestellung, Vertragsabschluß

1.) Unsere im Katalog oder auf unserer Homepage genannten Produktangaben, unsere Preis li sten, unsere mündlich, 
elektronisch oder schriftlich den Kunden mitgeteilte Preis- und Produktinformationen sind keine rechts verbindlichen 
Angebote sondern lediglich die Aufforderung an unsere Kunden zur Abgabe von Angeboten.

2.) Die Bestellung des Kunden bei uns ist ein ihn bindendes Angebot. Der Vertrag mit dem Kun den kommt erst 
zustande, wenn wir dieses Angebot durch schriftliche Auf trags be stä ti gung annehmen. Wir akzeptieren grundsätzlich 
Bestellungen erst ab einem Min dest-Bestellwert von  50,00. 

3.) Änderungen der Konstruktion, der Werk stoff wahl, der Spezifi kation und der Bauart behalten wir uns auch nach 
Absendung einer Auftragsbestätigung vor, sofern diese Änderung weder der Auftragsbestätigung noch der Spezifi -
kation des Kunden widerspricht. Der Kunde wird sich darüber hinaus mit weitergehenden Änderungsvorschlägen 
von uns einverstanden erklären, soweit diese für den Kunden zumutbar sind. Verbesserungen der Produkte 
sind zulässig, soweit sie dem Kunden unter Berücksichtigung auch unserer Interessen zumutbar sind. Die dem 
Angebot oder der Auftrags bestätigung zugrunde liegenden Unterlagen wie Abbildungen, Zeich nungen, Maß- 
und Gewichtsangaben sind in der Regel nur als Annäherungswerte zu verstehen, sofern sie nicht ausdrücklich 
als verbindlich bezeichnet werden. Zeichnungen und sonstige Angebotsunterlagen bleiben unser Eigentum; 
urheberrechtliche Verwertungsrechte stehen allein uns zu.

4.) Unsere Vertragsannahme erfolgt generell unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbst be lie fe rung 
durch unsere Zulieferer. 

5.) Jedwede verbindliche Absprache mit uns, insbesondere auch die Ergänzung oder Abänderung von Verträgen 
oder Nebenabreden zum Vertrag be darf zu ihrer Wirksamkeit der Textform; bei elektronischer Übermittlung ist es 
ausreichend, wenn anstelle einer Signatur der vollständige Name des Absenders angegeben wird. 

III. Preise

1.) Maßgeblich für den Vertragsabschluß ist der in unserer Auftragsbestätigung an ge ge be ne Nettopreis zuzüglich der 
am Auslieferungstag gültigen gesetzlichen Mehr wert steu er. Der Preis versteht sich ab Lieferort Eichenau.

2.) Die in unserer Preisliste veröffentlichten Einzel preise sind unverbindlich. 
3.) Erhöht sich infolge von Kursschwankungen unser Einkaufspreis für die bestellte Ware ge gen über dem am Tag der 

Auftragsbestätigung geltenden Einkaufspreis um mehr als 3%, sind wir zu einer entsprechenden Preisanpassung 
berechtigt; der Käufer kann in die sem Fall innerhalb von 8 Tagen ab Zugang der schriftlichen Preisanpassung durch 
schrift li che Mitteilung die Bestellung stornieren.

4.) Liegen zwischen Vertragsabschluß und Auslieferung mehr als 4 Monate, ohne daß die Lieferverzögerung von uns 
zu vertreten ist, so können wir den Preis unter Berücksichtigung eingetretener Material-, Lohn- und sonstiger 
Nebenkosten, die vom Verkäufer zu tragen sind, angemessen erhöhen. Erhöht sich der Kaufpreis um mehr als 10% 
ist der Kunde berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

 5.) Unvorhersehbare Änderungen von Zöllen, Ein- und Ausfuhr gebühren berechtigen uns zu einer dementsprechenden 
Preisanpassung.

IV. Lieferung, Leistungsort und -zeit, Versand, Gefahrübergang

1.) Der Verkauf erfolgt mangels abweichender Vereinbarung stets ab unserem Lager in Eichenau; dies auch insoweit, als 
wir die Auslieferung/Versendung der Ware über neh men. 

2.) Die Lieferzeitangabe in unseren Auftragsbestätigungen gibt lediglich den vor aus sicht li chen Liefertermin wieder und 
steht unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der recht zei ti gen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. 

3.) Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Ware an den Spediteur, den Fracht füh rer oder an die sonst zur 
Ausführung der Versendung bestimmten Personen übergeben wur de. Die Auswahl des Transportmittels erfolgt durch 
uns. 

4.) Die Frachtkosten und Verpackungskosten sind im Kaufpreis nicht enthalten, eben so we nig evtl. erforderliche 
Spezialverpackung. Diese Kosten werden dem Käufer gesondert be rech net.

5.) Versicherungen gegen Transportschäden aller Art werden nur auf ausdrücklichen Wunsch des Käufers unter 
Berechnung der verauslagten Beträge abgeschlossen.

6.) Wir sind zu Teillieferungen oder Teilleistungen jederzeit berechtigt; der Käufer kann Teil lie fe run gen oder 
Teilleistungen nicht zurückweisen.

V. Höhere Gewalt, außerordentliches Kündigungsrecht wegen Kreditunwürdigkeit

1.) Im Falle höherer Gewalt (§ 275 BGB) sind wir berechtigt, die Lieferung um die Dauer der Behinderung und einer 
angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder, sollte es sich um eine voraussichtlich dauernde Behinderung 
handeln, wegen des noch nicht er füll ten Teils vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Der Käufer kann in 
einem sol chen Fall von uns die Erklärung verlangen, ob wir vom Vertrag zurücktreten oder in ner halb angemessener 
Frist liefern. Erklären wir uns nicht, kann der Käufer zu rück tre ten. 

2.) Unbeschadet der gesetzlichen Rücktrittsrechte steht uns ein Recht zum Rücktritt ins be son de re auch dann zu, wenn 
der Käufer über seine Kreditwürdigkeit betreffende Tat sa chen unrichtige Angaben gemacht hat, er seine Zahlungen 
einstellt oder die Ei des statt li che Versicherung abgegeben hat oder aber über sein Vermögen ein Insolvenzverfahren 
be an tragt wird. 

VI. Zahlung

1.) Unsere Rechnungen sind mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung sofort bei Er halt der Ware zur Zahlung 
fällig. Unabhängig davon gewähren wir dem Käufer grundsätzlich ein Zah lungs ziel von 30 Tagen, ohne daß 
hierdurch die Fälligkeit der Forderung berührt wird, wobei wir uns vorbehalten, im Einzelfall, insbesondere bei 
Erstaufträgen, nur ge gen Sofortkasse oder per Nachnahme zu liefern.

2.) Bei verspäteter Zahlung berechnen wir dem Kunden Verzugszinsen gem. § 288 BGB. Die Geltendmachung eines 
weiteren Schadens ist hierdurch nicht ausgeschlossen. Auch bei nachträglicher Verlängerung von Zahlungszielen 
laufen die Zinsen bis zum Zeitpunkt der Zahlung weiter, soweit nichts anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart 
wird.

3.) Alle unsere Forderungen werden sofort fällig, wenn vertragliche, insbesondere die Zahlung betreffende 
Abmachungen von dem Käufer nicht eingehalten oder uns Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des 
Käufers mindern. Wir sind dann berechtigt, noch ausstehende Lieferungen und Leistungen nur gegen Vorauszahlung 
auszuführen und haben Anspruch auf nach Art und Umfang übliche Sicherheiten für unsere Forderungen, auch wenn 
diese bedingt oder befristet sind. Wir können außerdem in diesem Fall die Weiterveräußerung und die Be- oder 
Verarbeitung gelieferter Waren, die noch unter Eigentumsvorbehalt stehen (vgl. unten VII.) untersagen.

4.) Die Aufrechnung oder Ausübung von Zurückbehaltungsrechten ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Forderungen des Käufers gegen uns zulässig.

VII. Eigentumsvorbehalt

1.) Der Käufer erwirbt an den gelieferten Waren grundsätzlich erst Eigentum mit vollständiger Bezahlung aller aus 
diesem Vertrag sowie aus unserer Geschäftsbeziehung resultierender Forderungen, insbesondere auch solchen aus 
jeweils anstehenden Forderungssalden.

2.) Die Be- und Verarbeitung erfolgen stets für uns als Herstellung i.S. von § 950 BGB, ohne uns zu verpfl ichten. 
Be- oder verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware i.S. der vorgenannten Ziff. 1.). Bei Verarbeitung, Verbindung 
oder Vermischung der Vorbehaltsware durch den Käufer mit Waren anderer Herkunft zu einer neuen Sache bzw. zu 
einem vermischten Bestand steht uns das Miteigentum daran zu, und zwar im Verhältnis des Rechnungswertes der 
Vorbehaltsware zum Gesamtwert der neuen Sache bzw. des vermischten Bestandes. Der Miteigentumsanteil gilt als 
Vorbehaltsware i.S. der vorstehenden Ziff. 1.).

3.) Wird die Vorbehaltsware mit anderen Sachen verbunden oder vermischt und ist dann die dem Käufer gehörende 
Sache als Hauptsache i.S. des § 947 Abs. 2 BGB anzusehen, so überträgt uns der Käufer seinen Miteigentumsanteil 
schon jetzt, und zwar im Verhältnis des Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware zum Gesamtwert der neuen 
Hauptsache. Der übertragene Miteigentumsanteil gilt als Vorbehaltsware i.S. der vorstehenden Ziff. 1.).

4.) Der Käufer ist verpfl ichtet, die Vorbehaltsware mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kauf manns für uns zu verwahren. 
Auf unser Verlangen ist uns jederzeit am Ort der je wei li gen Lagerung der Vorbehaltsware eine Bestandsaufnahme 
und eine ausreichende Kenn zeich nung der Vorbehaltsware zu ermöglichen. Von einer Pfändung oder anderen Be-
ein träch ti gun gen unserer Rechte durch Dritte muß uns der Käufer unverzüglich be nach rich ti gen unter Angabe aller 
Einzelheiten, die es uns ermöglichen, mit allen rechtlich zur Verfügung stehenden Mitteln gegen die Beeinträchtigung 
unseres Rechts vorzugehen. 

5.) Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen normalen Bedingungen 
unter Vereinbarung eines Eigentumsvorbehalts veräußern, mit der Maßgabe, daß seine Forderungen aus der 
Weiterveräußerung gemäß den nachfolgenden Ziffern auf uns übergehen. Zu anderen Verfügungen über die 
Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt. 

6.) Die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware, auch im Rahmen von Werk- oder 
Werklieferverträgen, werden bereits jetzt mit allen Nebenrechten an uns abgetreten. Wir nehmen diese Abtretung an. 
Diese dienen im selben Umfang zu unserer Sicherung wie die Vorbehaltsware.

7.) Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen nicht von uns gekauften Waren veräußert, so gilt die 
Abtretung der Forderung aus der Weiterveräußerung nur in Höhe des Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware, 
jedoch vorrangig. Bei der Veräußerung von Waren, an denen wir Miteigentumsanteil gem. vorstehender Ziff. 2.) und 
3.) haben, gilt die Abtretung der Forderung in Höhe des Miteigentumsanteils.

8.) Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung gem. vorstehenden Ziff. 6.) und 7.) bis zu unserem 
jederzeit zulässigen Widerruf einzuziehen. Auf unser Verlangen hat uns der Käufer die Namen der Schuldner der 
abgetretenen Forderung mitzuteilen, damit wir eine Offenlegung der Abtretung und eine Einziehung der abgetretenen 
Forderung selbst vornehmen können.

9.) Übersteigt der Wert bestehender Sicherheiten die Forderung insgesamt um mehr als 20%, so sind wir auf Verlangen 
des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpfl ichtet.

VIII. Mängelrügen/Gewährleistung

1.) Wir leisten für die Dauer von 2 Jahren seit Ablieferung der Ware Gewähr dafür, daß die Ware mangelfrei ist. Fehler, 
die durch Abnutzung und/oder Verschleiß entstehen, sind hiervon nicht erfaßt, ebensowenig Schäden an der Ware, 
die durch ihre unsachgemäße Verwendung, Montage etc. entstehen. 

2.) Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen keine vertragsgemäße Beschaffen heits-
angabe bezüglich der von uns gelieferten Waren dar.

3.) Garantien i.S. des § 443 BGB übernehmen wir nicht, es sei denn anderes wird ausdrücklich schriftlich vereinbart.
4.) Der Käufer hat die gelieferte Ware nach Erhalt unverzüglich zu untersuchen und offensichtliche Mängel, 

Mengendifferenzen oder Falschlieferungen unverzüglich zu rügen; ergänzend gilt § 377 HGB. 
5.) Bei berechtigten Mängelrügen leisten wir nach unserer Wahl Gewähr (Nacherfüllung) durch Nachbesserung oder 

Ersatzlieferung. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Käufer grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der 
Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrags (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen 
Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden kein Rücktrittsrecht zu.

6.) Alle als mangelhaft beanstandeten Gegenstände sind uns frachtfrei zuzusenden; unfreie Sendungen werden 
zurückgewiesen. Im Falle einer berechtigten Mängelrüge erstatten wir dem Käufer diese Frachtkosten.

IX. Schadensersatz

1.) Soweit wir nach Vertrag oder Gesetz zum Schadensersatz verpfl ichtet sind, haften wir nur für grob fahrlässiges oder 
vorsätzliches Verschulden unseres gesetzlichen Vertreters, unserer Mitarbeiter und/oder Erfüllungsgehilfen, es sei 
denn, es handelt sich um die Verletzung einer wesentlichen Vertragspfl icht, deren Erbringung die Erfüllung des 
Vertrags überhaupt erst ermöglicht. Solche Schadensersatzansprüche beschränken sich in jedem Fall aber auf den 
Ersatz des vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Schadens.

2.) Falls wir nach dem Gesetz für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit haften sowie 
auf Ansprüche des Käufers aus Produkthaftung fi ndet vorstehende Ziff. 1.) keine Anwendung.

3.) Schadensersatzansprüche des Käufers wegen eines Mangels verjähren nach 1 Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies 
gilt nicht, wenn uns Arglist vorwerfbar ist.

X. Export und Re-Export/Lieferantenerklä-rungen für Waren zum Präferenzursprung

1.) Von uns gelieferte Produkte und technisches Know-How sind grundsätzlich zum Verbleib in der Bundesrepublik 
Deutschland bestimmt. Im Falle der Ausfuhr/Wiederausfuhr ist der Kunde verpfl ichtet, sich über evtl. hierfür 
erforderliche Genehmigungen nach den Außenwirtschaftsvor schriften der Bundesrepublik Deutschland/EU und/
oder des Herstellerlands zu informieren und diese einzuholen. Ist die Ausfuhr/Wiederausfuhr unzulässig oder nicht 
realisierbar, so tangiert dies, sofern Abweichendes nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart ist, den zwischen uns 
und dem Kunden abgeschlossenen Vertrag nicht. 

2.) Wir sind nicht zur Abgabe von Lieferantenerklärungen gemäß geltendem EU-Recht verpfl ichtet. Sofern im Einzelfall 
entsprechende Erklärungen von uns auf Wunsch des Kunden abgegeben werden, ist eine Garantiehaftung damit 
nicht ver bunden.

XI. Zusätzliche Vorschriften für Software-Lieferungen

1.) Software-Lizenz
1.1) Lizenzierte Software einschließlich nachfolgender neuer Versionen sowie Teile davon und die zugehörigen 

Dokumentationen dürfen ausschließlich auf der Zentraleinheit verwendet werden, auf der sie erstmals installiert 
wurden. Die Software darf nur zu Sicherungszwecken und unter Einschluß des Schutzrechtsvermerkes der 
Originalkopie und nur zum Gebrauch auf dieser Zentraleinheit kopiert werden. Der Kunde schützt die Software 
vor dem Zugriff Dritter. Nicht als Dritte gelten Personen, die im Auftrag des Kunden sein Nutzungsrecht für ihn 
ausüben.

 Alle Verwertungsrechte der von uns hergestellten Soft ware verbleiben bei uns. Sofern wir  Software dritter Hersteller 
liefern, gelten dessen jeweilige Lizenz- und Nutzungsbedingungen vorrangig; sofern nicht im Einzelfall ausdrücklich 
anderes vereinbart, vermitteln wir in diesen Fällen lediglich das Nutzungsrecht zwischen Hersteller und Kunden.

1.2) Wenn der Kunde den Lizenzbestimmungen zuwider handelt, sind wir berechtigt, nach erfolgloser Abmahnung die 
Rückgabe der Software sowie aller Teile und Kopien davon zu verlangen. 

1.3) Mit der Lieferung der Software gilt die Lizenz als erteilt. Zugleich wird die jeweils gültige Lizenzgebühr fällig. Mit der 
Abnahme der Lieferung gelten die Softwarebedingungen als anerkannt.

1.4) Die Überlassung von Quellenprogrammen bedarf einer besonderen schriftlichen Vereinbarung.

2.) Software-Gewährleistung
 Ergänzend zu den Bestimmungen der Regelungen unter Ziff. VIII. dieser AGB gilt für Software:
2.1) Nach derzeitigem technischen Stand ist Software nach ihrer Struktur niemals völlig fehlerfrei. Bei erheblichen 

Mängeln gilt auch die Anweisung zur Umgehung der Auswirkungen des Mangels als ausreichende 
Nachbesserung.

2.2) Wir übernehmen keine Gewähr dafür, daß die Programm funktionen den Anforderungen des Kunden genügen oder in 
der von ihm getroffenen Auswahl zusammenarbeiten. Nach dem Stand der Technik kann ein unterbrechungs- oder 
fehlerfreier Betrieb oder die vollständige Beseitigung aller etwaigen Fehler nicht gewährleistet werden. 

2.3) Soweit wir Software dritter Hersteller liefern, treten wir für den Fall, daß Mängel an der Software auftreten sollten, 
unsere Gewährleistungsansprüche gegen den Dritten an den Kunden ab. Uns kann der Kunde wegen solcher Mängel 
nur dann und insoweit in Anspruch nehmen, als er zuvor den Dritten erfolglos gerichtlich in Anspruch genommen 
hat.

2.4) Ausgeschlossen ist jegliche Mängelhaftung für den Ersatz oder den Verlust von Daten, die aufgrund einer Software-
Lieferung entstanden sind. Der Kunde ist verpfl ichtet, seine Daten entsprechend zu sichern.

2.5) Aufgrund der Besonderheiten der einzelnen Programme kann der Umfang der jeweiligen Mängelhaftung dem 
Kunden im Angebot oder in einer Produktbeschreibung rechtsverbindlich mitgeteilt werden.

XII. Schutzrechte

1.) Soweit unser Kunde von Dritten wegen der Verletzung gewerblicher Schutzrechte oder des Urheberrechts in 
Anspruch genommen wird und die Rechtsverletzung uns zuzurechnen ist, werden wir den Kunden auf eigene 
Kosten gegen alle Ansprüche Dritter verteidigen und den Kunden von allen rechtskräftig festgestellten oder mit 
der Zustimmung von uns vergleichsweise geschaffenen Zahlungsverpfl ichtungen freistellen, die im Zusammenhang 
mit der behaupteten Rechtsverletzung stehen. Voraussetzung hierfür ist, daß der Kunde uns von allen gegen ihn 
erhobenen Ansprüchen sowie den nachfolgenden Verfahren sofort schriftlich in Kenntnis setzt, uns die Befugnis zur 
selbständigen Führung und Beendigung des Rechtsstreits erteilt und diesen angemessen unterstützt. 

2.) Wir können nach eigener Wahl:
- dem Kunden das Recht verschaffen, das Produkt weiter zu benutzen
- das Produkt austauschen oder so verändern, daß eine Schutzrechtsverletzung nicht mehr vorliegt;
- falls die vorstehenden Maßnahmen für uns zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen nicht möglich sind, das 

Produkt zurücknehmen und dem Kunden den nach Abschreibungsgrundsätzen geminderten Wert gutschreiben.
3.) Andere als die vorstehend genannten Ansprüche stehen dem Kunden anläßlich von Schutzrechtsverletzungen nicht 

zu.

XIII. Gerichtsstand

 Für den Fall, daß unser Vertragspartner Kaufmann ist, gilt:
1.) Gerichtsstand ist der Sitz unserer Firma, und zwar auch für Klagen im Urkunds-, Wechsel- und Scheckprozeß. Wir 

sind allerdings berechtigt, den Käufer auch an seinem Gerichtsstand zu verklagen.
2.) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts fi nden keine 

Anwendung. 

XIV. Sonstiges

 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Käufer einschließlich dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen wie des Vertrages im Ganzen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch 
eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt. 

Stand: 03/2006



Sehr geehrte Damen und Herren,

mit obigem Zitat von Albert Einstein möchte ich Ihnen 
unseren aktuellen Hauptkatalog unter dem Namen 
„Product Guide Vol. 08“ vorstellen.

Allen Neuerungen, wie dem Internet und den tägli-
chen E-Mail-Fluten zum Trotz, halten wir an unserer 
Tradition fest und freuen uns, Ihnen unseren „Product 
Guide“ in gedruckter Form überreichen zu dürfen - prall 
gefüllt mit Neuheiten aus der industriellen Elektronik 
und Automatisierungstechnik.

Auch in dieser Ausgabe fi nden Sie wieder viele 
Neuheiten aus den Bereichen:

• Messen & Steuern

• Industrie-PCs

• Embedded-Computing

• Datenkommunikation

Seit über 18 Jahren bieten wir Ihnen innovative und 
leistungsstarke Highend-Produkte, die es Ihnen ermög-
lichen, die gestellten Aufgaben im täglichen Arbeitsleben 
zu lösen.

Um die Aktualität unseres Produktspektrums 
zu gewährleisten, fi nden Sie bei allen Produkten 
einen entsprechenden Link auf unsere Homepage. 

Dort sind ausführliche Datenblätter und neueste 
Informationen jederzeit für Sie abrufbar.

Wir möchten Sie auch weiterhin mit neuen und 
innovativen Produkten aus unserem Hause bedienen. 
Daher empfehlen wir unseren Newsletter, der Sie 
über Neuheiten, Produktabkündigungen und aktuelle 
Produktkataloge informiert, die Sie kostenlos anfordern 
können. Bitte registrieren Sie sich dazu einfach unter 
www.PLUG-IN.de/newsletter.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und 
Studieren unseres neuen „Product Guides“.

Bei Fragen zu unserem Angebot steht Ihnen unser her-
stellergeschultes Serviceteam und unser kompetenter 
Vertrieb gerne zur Verfügung.

Sollten Sie Anregungen oder Wünsche haben, so steht 
Ihnen mein erfahrenes Team und auch ich, gerne per-
sönlich zur Verfügung.

„Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die 
Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben.“

    Albert Einstein

Christian Neumeyr
Geschäftsführer

E-Mail: neumeyr@PLUG-IN.de
Eichenau, im September 2008

Messetermine 2009

03. bis 05. März 2009, 
Messe Nürnberg, 
Halle 9, Stand 9-354

Messen & Steuern  |  Industrie-PCs  |  Embedded-Computing  |  Industrielle Datenkommunikation

Alles aus einer Hand!
Messen & Steuern  •  Industrie-PCs  •  Embedded-Computing  •  Industrielle Datenkommunikation

Messen & Steuern  |  Industrie-PCs  |  Embedded-Computing  |  Industrielle Datenkommunikation
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PLUG-IN Electronic – Ihr Solution-Partner

Bestellinfos und Datenblätter unter: www.plug-in.de/solution-partner

Optimales Preis-/Leistungsverhältnis

Bei PLUG-IN Electronic erhalten Sie stets freundliche und kompetente Beratung, ein opti-
males Preis-/Leistungsverhältnis und attraktive Zusatzleistungen. Testen Sie uns!

Vom Einsteigermodell bis zum High-End-System

…bieten wir Ihnen hochwertige Messtechnik , Standard-Industrie-PCs ebenso wie maßgeschneiderte 
Komplettsysteme, pfi ffi ge Embedded-Lösungen und innovative Produkte im Bereich Datenkommunikation 
für die Vernetzung in der Industrie.

Alles aus einer Hand – zu Ihrem Vorteil

Warum die PC-Messtechnik von Anbieter A und die Embedded- oder Industrie-PCs von Anbieter B kaufen? Bei 
PLUG-IN Electronic erhalten Sie ein Komplettangebot und haben so die Gewissheit, daß die einzelnen Komponenten 
auch optimal aufeinander abgestimmt sind. Auch für Kalibrier- und Reparatur-Dienstleistungen sind wir Ihr zen-
traler Ansprechpartner. 

Qualitätsprodukte mit langfristigen Liefergarantien

Unser umfangreiches Produktspektrum umfasst Qualitätsprodukte namhafter Hersteller wie Adlink, Axiomtek, 
Brainboxes, Kontron, Lava Computers, Measurement Computing, Moxa, Patton Electronics und andere 
(teilweise im Exclusiv-Vertrieb für Deutschland). Alle Produkte werden sorgfältig ausgewählt und zeichnen sich durch 
konsequente Nutzung neuester Technologien, höchste Zuverlässigkeit und langfristige Liefergarantien aus. 

Wir sind autorisierter Distributor von …

Profi tieren Sie von 18 Jahren Erfahrung!

Christian Neumeyr
(Geschäftsführer)

01. und 02. Juli 2009, 
Olympiaturm München, Drehrestaurant
Anmeldung unter www.olyturm.de 

Impressum

PLUG-IN Electronic GmbH
Geschäftsführer: Christian Neumeyr
Amtsgericht München, HRB 93 880
Ust.-Id.-Nr.: DE 128 242 468
Ringstraße 48,  D-82223 Eichenau
Tel.:  +49 (0) 81 41/36 97-0
Fax:  +49 (0) 81 41/36 97-30
E-Mail: info@plug-in.de
Homepage: http://www.plug-in.de
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Messtechnik

Ringstrasse 48

D-82223 Eichenau

Tel.: +49 (0) 8141/36 97-0

Fax: +49 (0) 8141/36 97-30

E-Mail: info@plug-in.de

www.PLUG-IN.de
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• Messen & Steuern

• Industrie -PCs

• Embedded-Computing

• Datenkommunikation

  und mehr…

www.plug-in.de


